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RS OGH 1994/5/25 7Ob514/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1994

Norm

ABGB §869

ABGB §1284 Ba

Rechtssatz

Bestimmbar ist eine Leibrente auch dann, wenn sie auf ( erzielbare ) Erträgnisse abstellt. Bei einer

Leibrentenvereinbarung ist auch nicht nötig, daß sich die Vertragspartner über den Wert der hinzugebenden Sache

einig sind.
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